
 

 

 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 443 
„Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ 

 

Teil A: Begründung zum Vorentwurf 

 

Stand: 15.05.2024 

 

 

 

Verfahrensstand: Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs.1 BauGB 



Stadt Iserlohn:  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“  Seite 2 

  Seite 2 

 

Inhalt 

 

Teil A – Städtebauliche Begründung ................................................................................. 3 

 Ziel und Zweck der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ........... 3 

 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs ......................................................... 3 

 Planungsrechtlicher Rahmen ...................................................................................... 4 

3.1 Ziele der Landesplanung ..................................................................................... 4 

3.2 Regionalplanung ................................................................................................. 4 

3.3 Landschaftsplan .................................................................................................. 5 

3.4 Flächennutzungsplan .......................................................................................... 5 

3.5 Bestehendes Planungsrecht ................................................................................ 6 

 Gegenwärtige Situation ................................................................................................ 6 

 Planverfahren................................................................................................................ 7 

 Bebauungskonzept (Vorhaben- und Erschließungsplan) .......................................... 7 

 Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ...................................................... 9 

7.1 Art der baulichen Nutzung ................................................................................... 9 

7.2 Zulässige bauliche Anlagen ................................................................................. 9 

7.3 Höhe baulicher Anlagen ...................................................................................... 9 

7.4 Überbaubare Grundstücksfläche ........................................................................10 

7.5 Stellplätze ..........................................................................................................10 

7.6 Private Grünflächen............................................................................................10 

7.7 Grünordernische Maßnahmen / Kompensationsmaßnahmen .............................10 

7.8 Geräuschimmissionen und Lärmschutzmaßnahmen ..........................................11 

 Umweltbelange ............................................................................................................14 

8.1 Umweltbericht ....................................................................................................14 

8.2 Boden ................................................................................................................15 

8.3 Artenschutz ........................................................................................................15 

8.4 Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung .........................................................................16 

 Ver- und Entsorgung ...................................................................................................17 

 Hinweise .......................................................................................................................17 

 Kosten ..........................................................................................................................17 

 Übersicht der zugrunde gelegten Gutachten und Fachplanungen ..........................17 

 Flächenbilanz ...............................................................................................................18 

 



Stadt Iserlohn:  
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“  Seite 3 

  Seite 3 

Teil A – Städtebauliche Begründung 

 Ziel und Zweck der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Der Rat der Stadt Iserlohn hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ am 10.05.2022 beschlossen. 

Das seit mehreren Jahren leerstehende denkmalgeschützte Fachwerkgebäude „Alte 
Poststraße 50“, auch „Rothes Haus“ genannt, soll nach denkmalgerechter Sanierung 
durch einen Vorhabenträger, die Kissing GbR „Alte Poststraße 50“, als Mehrfamilien-
haus mit drei Wohneinheiten genutzt werden. Zu zwei der Wohneinheiten sollen zusätz-
lich bauliche Anlagen zugeordnet werden, die die Haltung von Pferden (Hobbytierhal-
tung) ermöglichen. 

Das Vorhaben befindet sich planungsrechtlich im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. 
Um das geplante Vorhaben realisieren zu können und somit den langfristigen Erhalt und 
die Sanierung des kulturlandschaftsprägenden Gebäudes „Alte Poststraße 50“ zu si-
chern, soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenk-
mal Rothes Haus“ aufgestellt werden. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Iserlohn ist das Vorhabengebiet als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes erfolgt im „Normalverfahren“ mit Durchführung einer Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB und Aufstellung eines Umweltberichts gem. § 2a BauGB. Der 
Umweltbericht ist als gesonderter Teil B Bestandteil dieser Begründung.  

 Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 443 
„Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ hat eine Größe von ca. 1,7 ha und umfasst 
in der Gemarkung Hennen, Flur 36, die Flurstücke 223-227, 206 und 178-180. Die ge-
naue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ ist dem nachfolgenden 
Lageplan (s. Abb. 1) zu entnehmen. 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 443  
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 Planungsrechtlicher Rahmen 

3.1 Ziele der Landesplanung 

Die räumliche Entwicklung der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen hat sich nach den 
Zielen und Grundsätzen des seit dem 07.08.2019 in Kraft getretenen Landesentwick-
lungsplans LEP NRW 2019 auszurichten. Das Plangebiet ist in den zeichnerischen Fest-
legungen des Landesentwicklungsplans als Freiraum festgelegt. 

Im Zusammenhang mit der planerischen Vorbereitung der wohnbaulichen Folgenutzung 
eines unter Denkmalschutz stehenden historischen Gebäudes im Außenbereich sind die 
nachfolgenden Ziele und Grundsätze des LEP NRW 2019 zu beachten. Das Plangebiet 
liegt nach den Darstellungen des Landesentwicklungsplans im Freiraum. 

Nach Ziel 2-3 hat sich die Siedlungsentwicklung der Gemeinden innerhalb der regional-
planerisch festgelegten Siedlungsbereiche zu vollziehen. Ausnahmsweise können im re-
gionalplanerisch festgelegten Freiraum auch Bauflächen und Baugebiete dargestellt und 
festgesetzt werden, wenn „es sich um die angemessene Folgenutzung zulässig errich-
teter, erhaltenswerter, das Bild der Kulturlandschaft prägender Gebäude oder Anlagen 
handelt.“ 

Bei dem Gebäude Alte Poststraße 50 handelt es sich zweifelsfrei um ein erhaltenswertes 
und das Bild der Kulturlandschaft prägendes Gebäude. Hierzu wird im Landesentwick-
lungsplan in den zugehörigen Erläuterungen zum Ziel 2-3 ausgeführt: „Mit dieser Fest-
legung soll dem drohenden Verfall von Baudenkmälern und anderen kulturell bedeutsa-
men Bauwerken mit einer entsprechenden Beziehung zum Außenbereich vorgebeugt 
werden. Das Vorhaben muss dabei der Erhaltung des Gestaltswerts dienen.“ 

Die geplante wohnbauliche Nutzung des „Rothen Hauses“ beschränkt sich auf die be-
reits vorhandene Gebäudesubstanz. Gemäß den Festsetzungen des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes werden über den baulichen Bestand hinaus keine weiteren Ge-
bäude für eine wohnbauliche Nutzung errichtet. Es sind lediglich ergänzend Stallungen 
und Paddocks für die nicht gewerbliche Pferdehaltung (Hobbytierhaltung) vorgesehen, 
die jedoch in Größe und Umfang als untergeordnet zu bezeichnen sind.  

Der im Plangebiet vorhandene und landschaftsprägende Gehölzbestand wird insgesamt 
erhalten und durch Anpflanzungen von Feldgehölzen ergänzt. Die natürliche Eigenart 
der Landschaft einschließlich des Orts- und Landschaftsbildes werden durch die Pla-
nung nicht beeinträchtigt. 

3.2 Regionalplanung 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg - Teilabschnitt Oberbereiche Bo-
chum und Hagen (Bochum, Herne, Hagen, Ennepe-Ruhr-Kreis, Märkischer Kreis) stellt 
den Planbereich als Allgemeinen Freiraum und Agrarbereich, überlagert mit der Frei-
raumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“, dar (s. Abb. 
2) 
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Abb. 2: Auszug aus dem Regionalplan Arnsberg, (Sep. 2011) mit Kennzeichnung des Planbereiches 
(schwarzer Kreis), (Quelle: Bezirksregierung Arnsberg)  

Die Entwurfsfassung des Regionalplans Arnsberg - Räumlicher Teilplan Märkischer 
Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein vom November 2020 sieht für den Planbe-
reich ebenfalls einen Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich, überlagert mit der Frei-
raumfunktion „Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung“, vor (s. Abb. 
3).  

 

Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan Arnsberg, (Entwurf, Nov. 2020) mit Kennzeichnung des Planberei-
ches (schwarzer Kreis), (Quelle: Bezirksregierung Arnsberg) 

3.3 Landschaftsplan  

Das Vorhabengebiet befindet sich im Geltungsbereich des Landschaftsplans Iserlohn. 
Es liegt im Landschaftsschutzgebiet Typ A.  

3.4 Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Iserlohn stellt das Vorhabengebiet als Flä-
chen für die Landwirtschaft dar (s. Abb. 4).  
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Abb. 4: Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung (schwarzes Oval) des Planbereiches  

3.5 Bestehendes Planungsrecht 

Planungsrechtlich ist das Vorhabengebiet als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu be-
urteilen.  

Der § 35 Abs. 4 BauGB eröffnet für kulturlandschaftsprägende Gebäude die Möglichkeit 
der Nutzungsänderung und zählt diese zu den begünstigten Vorhaben. Je nach Gebäu-
detyp, Konstruktion und Erhaltungszustand sind neben Wohnnutzung auch sonstige au-
ßenbereichsverträgliche Nutzungen planungsrechtlich zulässig. Die Einstufung des Vor-
habens nach § 35 Absatz 4 BauGB bezieht sich dabei nur auf die erhaltenswerte Bau-
substanz und kann daher ausschließlich nur auf das bestehende Denkmalgebäude an-
gewendet werden. Die zusätzliche Errichtung von geplanten Nebengebäuden bzw. -an-
lagen (z. B. Stallgebäude, Reitplatz) wird über § 35 Abs. 4 BauGB planungsrechtlich 
nicht abgedeckt. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 443 
„Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ wird das geplante Nutzungskonzept des 
Vorhabenträgers planungsrechtlich gesichert.  

 Gegenwärtige Situation 
Die Grundstücke im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ liegen südwestlich des Iserlohner 
Ortsteils Kalthof im Nordwesten des Stadtgebietes Iserlohn. Das Vorhabengebiet wird 
im Nordosten durch die Landstraße L 648 „Alte Poststraße“, im Norden durch den „Rein-
gser Weg“ und im Südosten durch die Kreisstraße K 19 „Rotehausstraße“ begrenzt. 
Südöstlich des Vorhabengebietes grenzt ein Kreisverkehr, den die L 648 und die K 19 
queren, an. Das Plangebiet wird im westlichen Bereich durch Ackerbauflächen begrenzt.   

Im nordwestlichen Grenzbereich quert eine 10 kV Leitung das Vorhabengebiet. Die im 
westlichen Teil des Vorhabengebietes gelegene ca. 50 m breite und ca. 7.650 m2 große 
Ackerfläche weist keine Saumstrukturen auf. Neben einer Baumreihe mit älteren Linden 
entlang des Reingser Weges wird der überwiegend versiegelte bzw. teilversiegelte nörd-
liche Planbereich durch das vorhandene denkmalgeschützte Gebäude sowie eine Re-
mise geprägt. Hieran schließt sich südlich ein strukturarmer Zier- und Nutzgarten an. Im 
südöstlichen Vorhabengebiet befindet sich eine ca. 3.650 m2 große Streuobstwiese mit 
alten Obstbäumen (Kirschen, Pflaumen, Walnüsse, seltener Apfel und Echte Mispel), 
teilweise stehendem Totholz. Die Wiese ist als extensiv genutzte Glatthaferwiese aus-
gebildet. Die Obstwiese wird am südlichen und östlichen Rand durch eine Strauchhecke 
aus heimischen Arten (Schlehe, Weißdorn) eingefasst. Am westlichen Rand des Gartens 
und der Obstwiese bildet eine Strauchhecke aus heimischen Gehölzen (Holunder, Weiß-
dorn, Hainbuche) mit Überhältern (Esche, Vogelkirsche) die Abgrenzung zu der acker-
baulich genutzten Fläche.  
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Die Erschließung des Vorhabengebietes ist über den Reingser Weg gegeben, der un-
mittelbar in die L 648 mündet. Über die L 648 (Alte Poststraße, Dortmunder Straße)  und 
die K 19 (Schirmbergstraße, Rotehausstraße) ist das Vorhabengebiet an das örtliche 
und überörtliche Verkehrsnetz, die B 233, die B 236 und die A 46, angebunden.  

 Planverfahren 

Art des Verfahrens 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 443 „Alte Poststraße / 
Baudenkmal Rothes Haus“ erfolgt im „Normalverfahren“ mit Durchführung einer Umwelt-
prüfung, deren Ergebnisse gem. § 2a BauGB als gesonderter Teil der Begründung im 
Umweltbericht (Teil B) dargelegt werden.  

Verfahrensstand 

Der Rat der Stadt Iserlohn hat in seiner Sitzung am 10.05.2022 den Aufstellungsbe-
schluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 443 „Alte Poststraße / Bau-
denkmal Rothes Haus“ gefasst.  

Der nächste Verfahrensschritt ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs.1 BauGB.  

 Bebauungskonzept (Vorhaben- und Erschließungsplan) 

Das leerstehende denkmalgeschützte Fachwerkgebäude „Alte Poststraße 50“ soll nach 
denkmalgerechter Sanierung durch den Vorhabenträger künftig als Mehrfamilienhaus 
mit drei Wohneinheiten genutzt werden. Das Fachwerkhaus samt Anbau soll in seiner 
jetzigen Form erhalten bleiben. Die zusätzliche Errichtung von Nebengebäuden und -
anlagen sollen die Haltung von Pferden (Hobbytierhaltung) ermöglichen (s. Abb. 5).  

Im nördlichen Planbereich bleibt die vorhandene Remise erhalten. Nördlich der Be-
standsremise ist ein Pferdestall mit Paddock im Bereich einer überwiegend bereits teil-
versiegelten Fläche geplant. Östlich des geplanten Reitplatzes soll ein zweiter, kleinerer 
Pferdestall mit Paddock errichtet werden. In diesem Bereich ist zudem eine Mistplatte 
vorgesehen. 

Die im westlichen Planbereich derzeit vorhandene Ackerfläche soll als Pferdeweide ge-
nutzt werden. Ausgenommen hiervon sind der mittig zwischen den Weiden geplante 
Reitplatz sowie jeweils ein Offenstall nördlich und südlich des Reitplatzes am östlichen 
Rand des Weidelandes gelegen. 

Die am östlichen Rand der Pferdeweiden vorhandenen Strauchhecken sollen durch die 
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern ergänzt und dauerhaft erhalten bleiben. 

Im Südosten des Plangebiets soll die vorhandene Streuobstwiese zur Sicherung eines 
ökologisch hochwertigen und das Landschaftsbild bereichernden Freiraums erhalten 
bleiben. Die am südlichen und östlichen Rand der Obstwiese vorhandenen Strauchhe-
cken aus heimischen Gehölzen sollen ebenfalls dauerhaft in ihrem Bestand gesichert 
werden. 

Das Vorhabengebiet wird vom nördlich angrenzenden Reingser Weg, der in die Alte 
Poststraße mündet, erschlossen. Vom Reingser Weg führen zwei Zuwegungen ins Vor-
habengebiet hinein. Zwischen beiden Zuwegungen erstreckt sich vom Reingser Weg 
ausgehend bis zur Streuobstwiese eine großflächige Grünfläche mit der vorhandenen 
Baumgruppe im nördlichen Bereich. Die nordöstliche Zuwegung führt über vorwiegend 
teilversiegelte Fläche zum Wohngebäude, zu zwei PKW-Stellplätzen an der nordöstli-
chen Grundstücksgrenze und drei Carports nördlich des Wohnhauses. Eine zweite nord-
westlich gelegene Zuwegung führt als Sticherschließung entlang eines erhaltenswerten 
Baumes und 8 geplanten PKW-Stellplätzen an der nördlichen Plangebietsgrenze zu-
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nächst in südöstliche und im weiteren Verlauf in nordöstliche Richtung bis zum Wohn-
gebäude und den südlich des Gebäudes geplanten zwei Carports an der Plangebiets-
grenze. 

Zur Minderung des Versiegelungsgrads sollen die Fahr- und Wegeflächen, Stellplatzflä-
chen ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen (Splittfugen- oder Rasenpflaster, 
offenfugige Pflasterung, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, versickerungsfähige 
Pflasterung) befestigt werden. 

Im Bereich der Carports ist aus Gründen des Lärmschutzes eine Lärmschutzwand vor-
gesehen. 
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Abb. 5: Vorhaben- und Erschließungsplan (Entwurf), Architekturbüro Kissing Iserlohn (Stand: 17.08.2023) 

 Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Die vorstehend beschriebenen Inhalte des Vorhaben- und Erschließungsplanes erfah-
ren im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ihre planungsrechtliche Festsetzung. Bei 
der Bestimmung der Zulässigkeit des Vorhabens ist die Gemeinde gem. § 12 Abs. 3 
BauGB nicht an die Festsetzungen nach § 9 BauGB, die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) und die Planzeichenverordnung (PlanZV) gebunden. 

7.1 Art der baulichen Nutzung  

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind in dem denkmal-
geschützten Gebäude „Rothes Haus“ (Poststraße 50) und dem nicht unter Denkmal-
schutz stehenden Anbau drei Wohnungen zulässig.  

Ergänzend und zugeordnet zu der wohnbaulichen Nutzung im Bestandsgebäude sind 
bauliche Anlagen zulässig, die die Haltung von Pferden im Rahmen der Hobbytierhal-
tung ermöglichen.  

Mit dieser Festsetzung wird erreicht, dass der Vorhabenträger das geplante Nutzungs-
konzept an diesem Standort umsetzen kann. 

7.2 Zulässige bauliche Anlagen  

Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind bauliche Anlagen und 
Gebäude gemäß den zeichnerischen Darstellungen im Lageplan des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes und den mit Baugrenzen festgesetzten Gebäuden und baulichen An-
lagen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zulässig.  

Mit dieser Festsetzung wird erreicht, dass der Vorhabenträger sein Vorhaben umsetzen 
kann. Sowohl die wohnbauliche Nutzung des Bestandsgebäudes sowie die für eine Hob-
bytierhaltung vorgesehenen Nebengebäude sowie -anlagen und deren Nutzungsmög-
lichkeit werden planungsrechtlich gesichert und damit ermöglicht.  

7.3 Höhe baulicher Anlagen  

Die zulässige Höhe des Wohngebäudes (denkmalgeschütztes Gebäude und Anbau) 
ergibt sich aus den in den Ansichten zum Vorhaben- und Erschließungsplan eingetrage-
nen Höhenfestsetzungen. 
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Die sonstigen baulichen Anlagen (Carport, Pferdestall, Offenstall) dürfen eine Höhe von 
4,50 m über dem natürlichen Gelände nicht überschreiten. 

Mit diesen Höhenfestsetzungen wird das denkmalgeschützte Gebäude mit dem Anbau 
im Bestand gesichert. Durch die Festsetzung einer maximalen Höhe der baulichen Ne-
benanlagen wird deren landschaftlichen Einbindung und Unterordnung gegenüber dem 
denkmalgeschützten Bestandsgebäude sichergestellt. 

7.4 Überbaubare Grundstücksfläche  

Die durch Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich an 
dem geplanten Bebauungskonzept im Vorhaben- und Erschließungsplan gemäß Pkt. 6 
dieser Begründung.  

7.5 Stellplätze  

Stellplätze sowie überdachte Stellplätze (Carports) sind ausschließlich auf den im Vor-
haben- und Erschließungsplan und vorhabenbezogenen Bebauungsplan gesondert fest-
gesetzten Flächen zulässig. Garagen sind unzulässig.  

Der Stellplatzbedarf wird durch die Anlage von insgesamt 5 Carports für die Bewoh-
ner/innen nördlich und südlich des Wohngebäudes sowie 10 PKW-Stellplätzen für Be-
sucher/innen an der nördlichen Plangebietsgrenze auf dem Plangrundstück gedeckt. 

Die Festsetzung der Flächen für Carports und PKW-Stellplätze dient der Herstellung 
einer städtebaulichen Ordnung innerhalb des Vorhabengebietes, um eine willkürliche 
Anordnung von Carports und PKW-Stellplätzen auf der Grundstücksfläche zu vermei-
den. 

7.6 Private Grünflächen 

Als private Grünflächen werden die Pferdeweide im westlichen Planbereich und der öst-
lich der Pferdeweide gelegene Zier- und Nutzgarten im Planbereich zeichnerisch festge-
setzt. 

Das Vorhabengebiet wird geprägt durch überwiegend begrünte und ökologisch hoch-
wertige Freiräume. 

7.7 Grünordernische Maßnahmen / Kompensationsmaßnahmen 

Erhalt einer Obstwiese 

Im Südosten des Plangebiets wird die vorhandene Streuobstwiese für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 
Die Streuobstwiese ist fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei ggfs. 
erforderlichen Ergänzungspflanzungen sind lokale und regionale Sorten zu verwenden. 
Die Mahd der Wiese ist zweimal jährlich im Juni und vor der Obsternte durchzuführen, 
das Mähgut zu beseitigen. Eine Beweidung mit Pferden ist hingegen nicht zulässig.  

Mit dieser Festsetzung wird ein ökologisch hochwertiger und das Landschaftsbild 
bereichernder Freiraum gesichert und erhalten. 

Heckenstrukturen am südlichen und östlichen Rand der Obstwiese 

Die am südlichen und östlichen Rand der Obstwiese vorhandenen Heckenstrukturen 
werden für Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Diese Strauchhecken aus 
heimischen Gehölzen sind fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei 
Abgang sind die Gehölze gleichwertig zu ersetzen.  

Die Obstwiese wird in diesem Bereich zu den angrenzenden Straßen durch die 
Strauchhecke aus heimischen Arten eingefasst. Mit dieser Festsetzung wird eine sich 
ökologisch ergänzende Einheit (Brutplatz und Nahrungshabitat) gesichert und erhalten.  
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Heckenstrukturen am östlichen Rand der Pferdeweiden 

Die am östlichen Rand der Pferdeweiden vorhandenen Strauchhecken aus heimischen 
Gehölzen, teilweise mit Überhältern werden für Flächen mit Bindungen für Bepflanzun-
gen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest-
gesetzt. Die Strauchhecken sind durch die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 
gemäß der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgeführten Arten zu ergänzen, 
fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind die Gehölze 
gleichwertig zu ersetzen. 

Mit dieser Festsetzung wird erreicht, dass der Heckenbestand am östlichen Rand der 
Pferdeweiden durch heimische Bäume und Sträucher ergänzt, fachgerecht gepflegt und 
damit dauerhaft erhalten wird. 

Einzelbaum / Baumgruppe im Norden des Plangebiets 

Die im vorhabenenbezogenen Bebaungsplan mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten 
Bäume sind zu schützen, fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall 
gleichwertig und fachgerecht zu ersetzen. 

Mit dieser Festsetzung wird erhaltenswerter Baumbestand im nördlichen Plangebiet in 
seinem Bestand gesichert. 

Minderung des Versiegelungsgrads 

Zur Minderung des Versiegelungsgrads sind aus Gründen des Bodenschutzes und zur 
Sicherung des Grundwasserdargebots die Fahr- und Wegeflächen, Stellplatzflächen 
ausschließlich mit wasserdurchlässigen Belägen (Splittfugen- oder Rasenpflaster, 
offenfugige Pflasterung, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster, versickerungsfähige 
Pflasterung) zu befestigen.  

7.8 Geräuschimmissionen und Lärmschutzmaßnahmen   

Das denkmalgeschützte Bestandsgebäude liegt im Einwirkungsbereich des Verkehrs 
auf der L 648 Alte Poststraße und der K 19 Rotehausstraße, wobei aufgrund der unmit-
telbaren Lage an der Alte Poststraße und dem dortigen Verkehrsaufkommen (Prognose 
6.600 Kfz/24h) die von dieser Straße auf das Gebäude und Grundstück einwirkenden 
Immissionen maßgeblich sind. 

Die DIN 18005 Schallschutz im Städtebau gibt für Wohngebäude im Außenbereich kei-
nen Orientierungswert an. Analog kann zur Beurteilung der Geräuschimmissionssitua-
tion hier der Orientierungswert für Dorfgebiete (MD) von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) 
nachts herangezogen werden. 

Ausweislich der im schalltechnischen Gutachten in Tab. 5 und den Anlagen 4.3.1 und 
4.3.2 grafisch dargestellten Verkehrslärmpegel, wird der Orientierungswert von 60 / 50 
dB(A) tags / nachts – mit Ausnahme der lärmabgewandten Südwestseite – an allen Ge-
bäudefassaden überschritten. Dabei ist die zur L 648 ausgerichtete Fassade mit 69 
dB(A) tags und 61 dB(A) nachts nachvollziehbar den höchsten Immissionsbelastungen 
ausgesetzt, während auf der lärmabgewandten Südwestfassade deutlich geringere 
Lärmpegel von bis zu 60 dB(A) tags und bis zu 52 dB(A) nachts erreicht werden. 

In der DIN 18005 wird ausgeführt, dass in vorbelasteten Bereichen, insbesondere in der 
Nähe von Verkehrswegen, sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten lassen. Dies 
ist auch vorliegend der Fall. Die in der städtebaulichen Planung erforderliche Abwägung 
der Belange kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbeson-
dere in Bestandssituationen – zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschut-
zes führen. In diesen Fällen soll ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen 
(z. B. Grundrissgestaltung, baulicher Schallschutz) vorgesehen werden. Hierbei muss 
aber auf die Grenzen der Gesundheitsgefährdung und auf die Gewährung einer unge-
störten Nachtruhe geachtet werden. 
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Der Belang des Schallschutzes hat somit nicht a priori eine Vorrangstellung, sondern ist 
bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein 
wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen zu verstehen. Die Abwägung kann bei 
Überwiegen anderer Belange zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschut-
zes führen. 

Aufgrund der Lage des Gebäudes im direkten Nahbereich zur L 648 können aktive 
Schallschutzmaßnahmen zum Schutz des Gebäudes in Form einer Lärmschutzwand vor 
dem Gebäude ausgeschlossen werden. Ein wirksamer Schutz des Wohngebäudes auf 
der Erd- und Obergeschossebene würde die Errichtung einer ca. 7,5 m hohen Lärm-
schutzwand mit entsprechenden seitlichen Zusatzlängen zur Verhinderung des seitli-
chen Schalleinfalls erforderlich machen. Die hiermit verbundenen hohen bautechni-
schen und somit auch finanziellen Aufwendungen sind wirtschaftlich nicht tragbar und 
dem Vorhabenträger nicht zumutbar. Unabhängig hiervon wäre eine solche Lärmschutz-
wand auch bei transparenter Ausführung (Glas) mit den hier zu beachtenden denkmal-
pflegerischen Belangen in keiner Weise vereinbar. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan sieht jedoch eine Lärmschutzwand beidseitig des 
Gebäudes zum Schutz des nach Westen gelegenen Außenbereichs in einer Höhe von 
3 m vor (siehe Abb. 5). Im wohnungsnahen Außenbereich und somit auch in der Erdge-
schosszone mit Ausrichtung West/Nordwest werden gemäß den Berechnungsergebnis-
sen in Anlage 4.4 des schalltechnischen Gutachtens Lärmpegel im Bereich von 55-60 
dB(A) im Tageszeitraum erreicht. Somit wird der Orientierungswert der DIN 18005 von 
60 dB(A) in diesem Bereich sicher eingehalten.  

Da aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand) nicht zur Anwendung kommen 
können, sind die Möglichkeiten zur Umsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen am 
Gebäude zu beurteilen. 

Die anzustrebenden Innenraumpegel in Wohn- und Schlafräumen von 30 dB(A) können 
durch entsprechende Grundrissgestaltung und/oder durch bauliche Maßnahmen an Au-
ßentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude geschaffen werden.  

Aufgrund der historischen Altbausubstanz wären zum Erreichen eines erforderlichen 
Schalldämm-Maßes von erf. R'w,ges = 45 dB nicht unerhebliche bauliche Schallschutz-
maßnahmen erforderlich. Der Schallgutachter führt als mögliche Maßnahmen auf: 

- Ausmauerung der vorhandenen Fachwerkwände aus Vollziegeln 
- zusätzliche innenliegende Vorsatzschalen in Ständerbauweise mit Hohlraumbe-

dämpfung mit Mineralfaser (d ≥ 80 mm) und zweifacher Beplankung aus Gipskarton-
platten (2 x 12,5 mm) sowie ggf. Dampfsperre 

- schalldämmender Ausbau der Dachflächen mit zwei geschlossenen Schalen und 
Hohlraumbedämpfung mit Mineralfaser (d ≥ 180 mm) sowie ggf. Dampfsperre 

- Einbau von hochschalldämmenden Fenstern mit einem bewerteten Schalldämm-
Maß je nach Raumgröße von erf.Rw ≥ 42-45 dB. 

Die vorgeschlagenen Schallschutzmaßnahmen erfordern einen bautechnischen und da-
mit finanziellen Aufwand, der eine wirtschaftliche Umsetzung der geplanten Wiederher-
stellung und Wiedernutzung des historischen Poststationsgebäudes ausschließt. Unab-
hängig von diesem Aspekt sind die bauphysikalischen Auswirkungen dieser gebäude-
dämmenden Maßnahmen an der historischen Bausubstanz nicht einschätzbar. Die Ge-
fahr erheblicher Schädigungen der Altsubstanz infolge Veränderungen der bauphysika-
lischen Bedingungen (z.B. Feuchtigkeit, Schimmelbildung) kann nicht ausgeschlossen 
werden. Darüber hinaus sind die vorgeschlagenen Maßnahmen nur bedingt mit den 
denkmalpflegerischen Belangen vereinbar. Abgestimmt ist hier z.B. die Wiederherstel-
lung des Lehmputzes auf den Außenwandinnenflächen. 

Es ist daher weitergehend zu beurteilen, ob dennoch die Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse bei Wiedernutzung des z.Zt. leerstehende Gebäudes gewährleistet 
werden können. Dies ist aus den nachfolgend dargelegten Aspekten zu bejahen. 
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Wie bereits aufgezeigt, liegen auf der lärmabgewandten südwestlichen und teilweise 
auch nordöstlichen Gebäudeseite deutlich niedrigere Beurteilungspegel als an der, der 
Alte Poststraße lärmzugewandten Fassade vor (Abb.6). Es besteht somit die Möglichkeit 
durch entsprechende Grundrissanordnung, die besonders schützenswerten Schlaf-
räume zur lärmabgewandten Gebäudeseite anzuordnen. Im Erdgeschoss wird am Im-
missionsort C1 der Orientierungswert der DIN 18005 von 50 dB(A) eingehalten, im Ober- 
und Dachgeschoß mit bis zu 2 dB(A) nur geringfügig überschritten. 

Nach der Rechtsprechung bzw. den ihr zugrunde liegenden Erkenntnissen aus der 
Lärmforschung liegen Pegelwerte oberhalb von 70 dB(A) am Tag bzw. 60 dB(A) in der 
Nacht in einem Bereich, in dem eine Gesundheitsgefährdung durch den Verkehrslärm 
nicht ausgeschlossen werden kann. Im Tageszeitraum wird an keiner Fassadenseite der 
kritische Wert von 70 dB(A) erreicht oder gar überschritten. Dies gilt auch für die am 
stärksten belastete Gebäudeseite mit Ausrichtung zur Alte Poststraße. Auf der lärmab-
gewandten Südwestseite (C1-C3) wird in allen Geschossen der Orientierungswert von 
60 dB(A) tags eingehalten. 

Im Nachtzeitraum wird der vorgenannte kritische Wert von 60 dB(A) mit 1 dB(A) an der 
Fassadenseite zur Alte Poststraße überschritten. Da an den anderen Fassadenseiten 
und hier insbesondere auf der lärmabgewandten Seite Südwest der Orientierungswert 
von 50 dB(A) im Erdgeschoss eingehalten, in den Obergeschossen mit 51 dB(A) (OG) 
und 52 dB(A) nur relativ geringfügig überschritten und somit der kritische Wert von 60 
dB(A) deutlich unterschritten wird, werden die Anforderungen an gesunde Wohnverhält-
nisse gleichwohl gewahrt. 
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  Abb. 6: Beurteilungspegel Straßenverkehrslärm an den Immissionsorten  

In der Gesamtabwägung der hier zu beachtenden Belange, werden die Anforderungen 
an einen optimierten Schallschutz zurückgestellt. Vornehmliches Ziel der Planung ist die 
Wiederherstellung, langfristige Sicherung und Wiedernutzung des historischen und un-
ter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. Diese Zielsetzung liegt nicht nur im Interesse 
des Vorhabenträgers, sondern auch im Gemeinwohlinteresse, ein für die Stadt Iserlohn 
und die Region bedeutsames – unter Denkmalschutz stehendes – Bauwerk zu erhalten 
und einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen.  

 Umweltbelange 

8.1 Umweltbericht 

Die im Bebauungsplanverfahren zu erfassende Belange des Umweltschutzes, des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 sowie § 1a BauGB sind 
gemäß § 2 Abs. 3 BauGB als Abwägungsmaterial zu ermitteln und zu bewerten. Dies 
erfolgt in einer Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB), in der die voraussichtlich erheblichen 
Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben sowie zu 
bewerten sind. Gemäß § 2a BauGB bildet der Umweltbericht einen gesonderten Teil 
(Teil B) der Begründung zum Bebauungsplan. 

Der Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 443 „Alte Poststraße 
/ Baudenkmal Rothes Haus“ wurde von Grünplan, Büro für Landschaftsplanung, Dort-
mund, in Text und Karten erstellt.  

Der Umweltbericht wurde als Teil B der Begründung erarbeitet und beinhaltet u.a. eine 
Bestandsaufnahme sowie eine Ermittlung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die 
sich an den Schutzgütern des § 2 Abs. 1 UVPG und des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB orien-
tiert.  
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8.2 Boden  

Die Aspekte der Bodenschutzklausel gemäß § 1a Abs. 2 BauGB schreiben den sparsa-
men und schonenden Umgang mit Grund und Boden vor. Vorrang vor der Inanspruch-
nahme von Freiraum sollen demnach die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung haben.  

Das seit mehreren Jahren leerstehende Gebäude soll nach denkmalgerechter Sanie-
rung künftig als Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten genutzt werden. Mit dieser  
Wiedernutzbarmachung werden Wohnraum geschaffen und die Erhaltung und Sanie-
rung eines kulturlandschafts-prägenden Gebäudes sichergestellt. Durch die geplante 
Hobbytierhaltung wird die großflächige Ackerfläche im westlichen Vorhabengebiet künf-
tig als Weidefläche genutzt. Damit wird eine aus Sicht des Naturschutzes ökologisch 
höherwertige Nutzung erzielt. Insgesamt trägt das Vorhaben damit durch die Wie-
dernutzbarmachung der Fläche der Bodenschutzklausel gem. § 1a BauGB Rechnung. 

8.3 Artenschutz 

Rechtliche Vorgabe in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von 
Vorhaben ist die Prüfung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte mit der Planung. Im 
Hinblick auf die Rodung von Gehölzen und die Inanspruchnahme von größeren Freiflä-
chen sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich. Im Rahmen einer artenschutzrechtli-
chen Vorprüfung ist festzustellen, ob es durch die Umsetzung der Planung zu Verstößen 
gegen das besondere Artenschutzrecht kommen kann. Mit dem vorliegenden arten-
schutzrechtlichen Beitrag (Grünplan, 16. April 2024) werden die Ergebnisse der arten-
schutzrechtlichen Vorprüfung (Stufe 1) gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) dargestellt.  

Die Artenschutzprüfung der Stufe 1 kommt zu folgendem Ergebnis: 

In der Artenschutzprüfung wird bei der artenschutzrechtlichen Beurteilung des Vorha-
bens von den folgenden Grundannahmen und Voraussetzungen ausgegangen. 

Bei Realisierung des Vorhabens wird eine ca. 50 m breite Ackerfläche in Anspruch ge-
nommen, auf der ein (Sand-)Reitplatz und Pferdeweiden mit zwei Offenställen angelegt 
werden. Um einen Wegeanschluss zum Reitplatz herzustellen, wird eine kleinflächige 
Rodung von Laubgehölzen in der Hecke erforderlich. In der Artenschutzprüfung wird 
festgestellt, dass Horst- und Höhlenbäume in diesem Bereich nicht betroffen sind. 

Zur Anlage von zwei Pferdeställen mit Paddock ist die kleinflächige Umnutzung von Gar-
tenflächen, überwiegend Rasenflächen vorgesehen. In der Artenschutzprüfung wird 
festgestellt, dass im Wesentlichen jedoch bereits befestigte und überbaute Flächen ge-
nutzt werden. 

Die Obstwiese im Südosten des Plangebiets und die angrenzenden Heckenstrukturen 
bleiben in Zusammenhang erhalten. 

In der Artenschutzprüfung erfolgen für die einzelnen Artengruppen Säugetiere, Amphi-
bien und Reptilien, sonstige Arten mit potenzieller Betroffenheit sowie europäische Vo-
gelarten auf der Grundlage dieser Annahmen folgende artenschutzrechtliche Einschät-
zungen.   

Da keine Quartiere (Höhlenbäume, Gebäude) von dem Vorhaben betroffen sind, kann 
eine Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für Fledermäuse 
ausgeschlossen werden. 

Vorkommen von FFH-Anhang IV-Arten der Amphibien oder Reptilien werden aufgrund 
ungeeigneter Habitatstrukturen gutachterlich ausgeschlossen. 

In der Artenschutzprüfung wird festgestellt, dass Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG für die Artengruppen Pflanzen, Libellen, Schmetterlinge und Käfer durch die 
Planung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erfüllt werden. Des Weiteren erfolgt die 
Einschätzung, dass Vorkommen von nicht planungsrelevanten Arten des Anhangs II der 
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FFH-Richtlinie bzw. eine vorhabenbedingte Betroffenheit entsprechender Arten eben-
falls nicht zu erwarten sind. 

Unter Berücksichtigung des potenziellen Arteninventars gemäß Auswertung vorhande-
ner Daten, des erfassten Biotoppotenzials und der Lebensraumansprüche der relevan-
ten Arten wird gutachterlich ein Brutvorkommen planungsrelevanter Vogelarten im Plan-
gebiet nicht ausgeschlossen. Es erfolgt der Hinweis, dass Arten wie Bluthänfling, Baum-
pieper, Feldschwirl, Star, Steinkauz und Wiesenpieper auf der Streuobstwiese und in 
den randlichen Heckenstrukturen Brutplätze haben könnten. Da der Erhalt der Obst-
wiese mit Hecke und nur eine kleinflächige Rodung von Laubgehölzen zur Herstellung 
eines Wegeanschlusses vorgesehen ist, wird in der Artenschutzprüfung davon ausge-
gangen, dass mögliche Brutplätze von planungsrelevanten Vogelarten in den Baum- und 
Gehölzbeständen des Plangebiets nicht beeinträchtigt werden. Ergänzend wird festge-
stellt, dass das Plangebiet an stark befahrenen Straßen liegt und im Umfeld bereits meh-
rere Reitplätze vorkommen, sodass keine zusätzlichen Störwirkungen zu erwarten sind. 

In der Artenschutzprüfung wird bezogen auf planungsrelevante Vogelarten im Ergebnis 
festgestellt, dass unter den genannten Voraussetzungen davon auszugehen ist, dass 
eine Auslösung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für planungsrele-
vante Vogelarten nicht eintritt.  

Des Weiteren wird in der Artenschutzprüfung ausgeführt, dass die Baum- und Gehölz-
bestände des Plangebiets Brutplätze für weit verbreitete und allgemein häufige Arten, 
die nicht zu den planungsrelevanten Vogelarten gehören (z. B. Amsel, Blaumeise) bie-
ten. Es wird dargestellt, dass Ihre Populationen sich sowohl auf lokaler als auch auf 
biogeografischer Ebene in einem günstigen Erhaltungszustand befinden, so dass Be-
einträchtigungen auf Populationsebene auszuschließen sind. Es erfolgt der Hinweis, 
dass auch für diese Arten das Verbot eingriffsbedingter Tötungen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG gilt. 

Fazit der Artenschutzprüfung Stufe 1 ist, dass Verletzungen oder Tötungen durch Zer-
störung besetzter Vogelnester mit Eiern bzw. immobilen Jungtieren durch eine Baufeld-
freimachung (Gehölzrückschnitte) außerhalb der Vogelbrutzeit (Brutzeitraum vom 01. 
März bis 30. September) vorsorglich vermieden werden können.  

Im Ergebnis wird gutachterlich festgestellt, dass unter Beachtung von Vermeidungsmaß-
nahmen durch das Vorhaben keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 
44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. Eine vertiefende Artenschutzprüfung (Stufe 2) 
wird damit nicht erforderlich.  

Zur Berücksichtigung der Belange des Artenschutzes wird in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ ein entsprechen-
der Hinweis unter Artenschutz aufgenommen. 

8.4 Eingriffs-Ausgleich-Bilanzierung 

Durch das Vorhaben entsteht ein Eingriff in Natur und Landschaft, der gemäß § 15 
BNatSchG bzw. § 31 LNatSchG NRW auszugleichen ist. Der Kompensationsbedarf er-
rechnet sich aus dem Vergleich der Ist-Situation mit dem im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ festgesetzten Zu-
stand von Natur und Landschaft. Zur Ermittlung der Eingriffe durch das Vorhaben in 
Natur und Landschaft wird der derzeitige Zustand der Flächen dem Planungszustand 
nach Durchführung des Vorhabens gegenübergestellt.  

Die im Rahmen der durchgeführten Bestandskartierung erfassten Biotoptypen bilden die 
Grundlage für die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. Die Biotoptypenkartierung und Er-
fassung des Gehölzbestands wurde auf der Grundlage einer Ortsbegehung (August 
2022), einer Vermessung (Januar 2023) sowie von Luftbildauswertungen erstellt. Bei der 
Kartierung und Darstellung der Biotoptypen wurde die Biotoptypenliste und -bewertung 
des Märkischen Kreises verwendet. 
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Für die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 443 "Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus" wird die Gesamtfläche des Vorha-
bengebietes von 16.843 m² zugrunde gelegt.  

Für den Ausgangszustand der Biotoptypen ergibt sich ein Gesamtwert von insgesamt 
65.088 Biotopwertpunkten. 

Für den Planungszustand der Biotoptypen ergibt sich ein Gesamtwert von insgesamt 
73.436 Biotopwertpunkten. 

Die Differenz zwischen dem Bestands- und dem Planungswert ergibt eine positive Bi-
otopwertdifferenz von 8.348 Punkten, sodass die vollständige Kompensation inner-
halb des Vorhabengebietes erbracht werden kann. 

 Ver- und Entsorgung 
Die Inhalte werden im laufenden Verfahren aufgenommen. 

 Hinweise 

Artenschutz: 

Um Beeinträchtigungen von potenziell brütenden europäischen Vogelarten auszuschlie-
ßen, sind Gehölzrodungen in Anlehnung an § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG nur außerhalb 
der Brutzeit (01. März bis zum 30. September) durchzuführen. Punktuell können Gehölz-
fällungen ggf. auch innerhalb dieses Zeitraumes erfolgen, sofern bei vorangehenden 
Untersuchungen ausgeschlossen werden kann, dass gegen die Zugriffsverbote des § 
44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird.  

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte 
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die 
Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere 
Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung oder 
die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar 
ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem 
Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem 
Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen 
Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der 
Fundumstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener 
Bodendenkmäler zu dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).  

 Kosten 
Der Stadt Iserlohn entstehen durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ keine Kosten. Die Kos-
ten werden durch den Vorhabenträger, die Kissing GbR „Alte Poststraße 50“, allein ge-
tragen.  

 Übersicht der zugrunde gelegten Gutachten und Fachplanungen 
- Grünplan, Büro für Landschaftsplanung, Artenschutzrechtlicher Beitrag zum Vorha-

benbezogenen Bebauungsplan Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes 
Haus“ in Iserlohn, Dortmund, 16. April 2024 
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- Ing.-Büro für Akustik und Lärm-Immissionsschutz Buchholz/ Erbau-Röschel/ Horst-
mann, Geräusch - Immissionsschutz - Gutachten, Vorhabenbezogener Bebauungs-
plan Nr. 443 „Alte Poststraße / Baudenkmal Rothes Haus“ einschl. Vorhaben- und 
Erschließungsplan der Stadt Iserlohn, Dortmund, 06. Mai 2024  

 Flächenbilanz 
Private Grünflächen -Pferdeweide- 6.259 m2 37,16 % 

Private Grünflächen -Zier- und Nutzgarten- 

davon 

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen 

Flächen zum Erhalten und Anpflanzen 

3.220 m2 

 

420 m2 

626 m2 

19,12 % 

 

 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft (Streuobstwiese) 

3.618 m2 

 

21,48 % 

Überbaubare Grundstücksflächen 929 m2 5,52 % 

Nicht überbaute Grundstücksflächen 2.817 m2 16,72 % 

Gesamtfläche Vorhabengebiet 16.843 m2 100 % 

 

Dortmund, 15. Mai 2024 

 

Planquadrat Dortmund 

Büro für Raumplanung, Städtebau + Architektur 

Gutenbergstraße 34,  

44139 Dortmund 

 0231 / 55 71 14 -0  


